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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.2000

Norm

EO §382b

ZPO §502 HI2

Rechtssatz

Wieweit bei einstweiligen Verfügungen eine Einschränkung der einstweiligen Verfügung in Ansehung der

"unmittelbaren Umgebung der Wohnung" noch als gerechtfertigt angesehen werden kann, richtet sich jeweils nach

den Umständen des Einzelfalls und entzieht sich so einer Beurteilung als erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 (§ 528

Abs 1) ZPO.

Entscheidungstexte

1 Ob 124/00t
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